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Text 

Teilersatz für Ersatzarbeitskräfte 

§ 148u. (1) Für die Dauer einer Arbeitsunfähigkeit infolge eines Arbeitsunfalles oder einer 
Berufskrankheit hat der Versicherungsträger für einen Teil der für den Einsatz von Ersatzarbeitskräften 
angefallenen Kosten soweit vorzusorgen, daß damit eine Entlastung des Versehrten und eine damit 
einhergehende Absicherung des Heilerfolgs bewirkt und eine durch den Arbeitsausfall des Versehrten 
wirtschaftlich nachteilige Folge für den land(forst)wirtschaftlichen Betrieb verhindert wird. Näheres zum 
Ausmaß des Teilersatzes hat der Versicherungsträger in der Satzung unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Gegebenheiten für einen Einsatz von Ersatzarbeitskräften zu bestimmen. 

(2) Zur Schaffung der Voraussetzungen für einen Einsatz von Ersatzarbeitskräften kann der 
Versicherungsträger nach Maßgabe seiner finanziellen Leistungsfähigkeit Einrichtungen, mit denen er 
eine Vereinbarung über die Bereitstellung entsprechender Ersatzarbeitskräfte geschlossen hat, mit dem 
Zweck der Aus- und Weiterbildung der Ersatzarbeitskräfte durch die Gewährung von Zuschüssen an die 
in Betracht kommenden Einrichtungen gegen Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung fördern. Der 
Versicherungsträger ist darüber hinaus ermächtigt, dem Vertragspartner Personaldaten der Versicherten 
(Versicherungsnummer, Name und Anschrift) ausschließlich zum Zwecke der Unterstützung der für die 
Abwicklung der Betriebshilfeeinsätze erforderlichen Administration auf elektronischem Wege zur 
Verfügung zu stellen. 
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